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STADTVERTRETUNG DER            03.06.2016 

LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN     

6. Wahlperiode 

 

 

 

ANFRAGE 
 

des Stadtvertreters Christian Masch (SPD) 
 

gemäß § 34 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern i.V.m. § 4 der Haupt-
satzung für die Landeshauptstadt Schwerin 
 
 
 
Fortführung der städtischen Pflegesozialplanung 

 

1. Der Hauptausschuss hat am 5.5.2015 die Einleitung eines Vergabeverfahrens für eine 

Leistungsvergabe zur Fortführung der Pflegesozialplanung für die Landeshauptstadt be-

schlossen, bei der die Handlungsfelder „Umsetzung des Grundsatzes „ambulant vor stati-

onär“ unter besonderer Berücksichtigung des pflegerischen Entlassungsmanagements 

(Kliniken)“ und „Gewinnung und Sicherung von ehrenamtlichen Engagement in der Pfle-

ge“ vertiefend untersucht werden sollen. 
 

a) Wann liegen die Ergebnisse der Fortführung der Pflegesozialplanung voraussichtlich 

vor? 
 

b) Wer wurde wann und in welchem Rahmen an der Fortführung der Pflegesozialplanung 

beteiligt? 

 

2. Das Land Mecklenburg-Vorpommern stellt seit dem Jahr 2014 Zuweisungen 

zur Pflegesozialplanung und für kommunale Projekte zur Stärkung von häus-

licher, ambulanter und teilstationärer Pflege zur Verfügung. 
 

a) Wie viele Gelder hat die Landeshauptstadt Schwerin wann und für welche Projekte 

bzw. Vorhaben abgerufen? 
 

b) Welche aus diesem Mitteln finanzierten Vorhaben sind in diesem und nächsten Jahr 

geplant? 

 

3. Die Kreishandwerkerschaft Schwerin realisiert seit März 2016 gemeinsam mit 

dem Pflegestützpunkt Schwerin das Kooperationsprojekt „Wohnberatung – Wohnen oh-

ne Barrieren!“, das mit Mitteln der Pflegesozialplanung finanziert wird. 
 

a) Welcher Zeitraum ist für das Kooperationsprojekt vorgesehen? 
 

b) In welcher Höhe werden Mittel der Pflegesozialplanung eingesetzt? 
 

c) Welche Akteure und Gremien wurden wann an der Entscheidung, das Kooperations-

projekt „Wohnberatung – Wohnen ohne Barrieren!“ in Schwerin durchzuführen, betei-

ligt? 
 

d) Wie ist die Neutralität der Wohnberatung durch die Kreishandwerker-

schaft sichergestellt? 

 
 
 
 
Christian Masch  

(Termin zur Beantwortung 
gemäß § 4 Absatz 4 HS 

LHSN: 13.06.2016) 

 


